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Kenntnisse und der Leistungsbereitschaft der Werktätigen im 
Arbeitsprozeß. Das AGB enthält dafür umfassende rechtliche 
Garantien. Vollbeschäftigung und soziale Sicherheit sind für 
die Werktätigen in unserem Land Selbstverständlichkeiten, 
die angesichts der chronischen und zunehmenden Massen
arbeitslosigkeit und des Sozialabbaus in der Welt des Kapitals 
klarer denn je als Vorzüge des Sozialismus hervortreten.

Das gilt auch und gerade bei Rationalisierungsmaßnahmen, 
Strukturveränderungen und Produktionsumstellungen, die 
sich vox allem aus der beschleunigten Anwendung der Schlüs
seltechnologien ergeben. Allein im Zeitraum von 1981 bis Mitte 
1987 haben im Rahmen der Schwedter Initiative insgesamt 
495 000 Werktätige eine neue Tätigkeit zur Lösung volkswirt
schaftlich wichtiger Aufgaben, vorwiegend im eigenen Be
trieb, auf genommen. Hier ergaben sich bedeutende Verände
rungen für einen großen Teil der Werktätigen. Alle damit 
verbundenen Fragen der Qualifizierung, der Veränderung der 
Arbeitsbedingungen, des Arbeitsplatz- und Betriebswechsels 
konnten durch sorgfältige Vorbereitung und Durchführung der 
Rationalisierungsmaßnahmen im engen Zusammenwirken von 
Leitern und Gewerkschaften gemeinsam mit den Werktäti
gen jederzeit geklärt werden. Die Regelungen des AGB er
wiesen sich als gute Grundlage, die Übereinstimmung zwi
schen persönlichen Interessen und gesellschaftlichen Erforder
nissen herzustellen.

Die bewährte Schwedter Methode, durch Rationalisierung 
Arbeitsplätze einzusparen, bleibt künftig praktisch der ein
zige Weg, die notwendigen Arbeitskräfte für neue Aufgaben, 
vor allem für die Stärkung des Rationalisierungsmittelbaus, 
die Erweiterung der Mehrschichtarbeit und die Erhöhung der 
Konsumgüterproduktion, zu gewinnen. Wir müssen den not
wendigen volkswirtschaftlichen Leistungsanstieg mit der 
gleichen und künftig sogar mit einer geringeren Anzahl von 
Arbeitskräften sichern. Jede Forderung von Betriebsleitern 
nach mehr Arbeitskräften lenkt nur ab von den Erfordernis
sen konsequenter Rationalisierung einschließlich der Anwen
dung der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation (WAO). Die 
Anforderungen an die Kombinate und Betriebe werden sich 
also weiter erhöhen, und deshalb muß auch den arbeitsrecht
lichen und sozialen Fragen der sozialistischen Rationalisie
rung wie bisher unsere größte Aufmerksamkeit gelten.

Im AGB sind grundsätzliche Aufgaben zur ständigen Ver
vollkommnung der Arbeitsorganisation und zur Festigung der 
sozialistischen Arbeitsdisziplin festgelegt. Auf ihre volle Ver
wirklichung im Interesse der weiteren Erhöhung der Effek
tivität und Qualität der Arbeit in den Kombinaten und Be
trieben kommt es mehr denn je an. Bei der effektiven Ge
staltung der Arbeitsorganisation und der Verbesserung der 
Bedingungen an den Arbeitsplätzen wurden große Fortschritte 
erreicht. So wurden im Zeitraum von 1981 bis Mitte 1987 
durch Maßnahmen der WAO 1 598 000 Arbeitsplätze um- 
bzw. neugestaltet und damit für 462 000 Werktätige Arbeits- 
erschwernisse beseitigt.

Bekanntlich stellt der Fünfjahrplan bis 1990 neue, höhere 
Ziele. Produktionssteigerung in Einheit mit der Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen — das ist oberstes Prinzip sozialisti
scher Rationalisierung und lebendiger Ausdruck der Verwirk
lichung des Arbeitsrechts. Beim Einsatz flexibler automatisier
ter Fertigungssysteme, der CAD/CAM-Technik und der Ein
führung anderer Schlüsseltechnologien entstehen zweifellos 
neue Fragen der effektiven Arbeitsorganisation. Dazu gehören 
die Gestaltung anspruchsvoller Arbeitsaufgaben und Axbeits- 
inhalte, leistungsfördernder Arbeitsbedingungen, effektiver 
Schichtsysteme und nicht zuletzt die Ausarbeitung und Ein
führung neuer Kennziffern der Arbeitsleistung.

Die WAO fördert den Massencharakter der sozialistischen 
Rationalisierung, sie ist das Hauptfeld der Mitwirkung der 
Werktätigen an der Rationalisierung. Die WAO ist unverzicht
barer Bestandteil der leistungsorientierten Lohnpolitik und 
erhält durch diese selbst neue Impulse. In gemeinsamer Arbeit 
von Arbeitern, Ingenieuren, Technologen und Meistern wer
den WAO-Maßnahmen mit dem Ziel durchgeführt, höhere 
Leistungsvoraussetzungen zu schaffen, auf deren Grundlage 
Produktivlöhne zur Anwendung kommen können. Die Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik wird auf diesem Weg für 
jeden Werktätigen unmittelbar im Arbeitsprozeß wirksam.

Es entspricht dem sozialistischen Leistungsprinzip, daß 
höherer Lohn stets höhere Leistungen voraussetzt. In diesem 
Zusammenhang möchte ich ausdrücklich den Hinweis unter
stützen, daß die Kennziffern der Arbeitsleistung konkret, be
einflußbar und bei entsprechender Qualifikation und voller 
Nutzung der Arbeitszeit erfüllbar sein müssen.

Die gemeinsame Rationalisierungsarbeit der Arbeiter und 
Ingenieure muß also überall folgerichtig nach dem Grundsatz 
„Neue Technik — neue Normen“ bis zur Ausarbeitung neuer

Kennziffern der Arbeitsleistung geführt werden. In Überein
stimmung mit dem AGB sind hierbei als grundlegende Ar
beiteprinzipien sozialistischer Leitungstätigkeit zu gewähr
leisten,
— daß die Werktätigen von Anfang an in die Vorbereitung 

und Durchführung der Maßnahmen zur weiteren Vervoll
kommnung der Produktions- und Arbeitsbedingungen, zur 
Einführung neuer Technologien und Verfahren, zur Ein
sparung von Arbeitszeit und Arbeitsplätzen sowie zur Aus
arbeitung neuer Leistungskennziffern und Lohnformen 
einbezogen werden,

— daß alle Bedingungen geschaffen werden, die es den Werk
tätigen ermöglichen, die neuen Aufgaben und die damit 
verbundenen Leistungskennziffern zu erfüllen,

— daß alle Maßnahmen unter persönlicher Verantwortung 
der Leiter in enger Zusammenarbeit mit den Gewerkschaf
ten bei strikter Einhaltung der sozialistischen Gesetzlich
keit vorbereitet und durchgeführt werden.
Eine der wichtigsten Aufgaben in den Ministerien und 

Kombinaten besteht darin, die in allen Bereichen vorliegen
den guten Erfahrungen der WAO-Arbeit so zu verallgemei
nern, daß sich das Gesamtniveau auf diesem Gebiet schnell 
verbessert.

Verwirklichung des Arbeitsrechts im Betrieb

Im Referat wurde für die gewerkschaftliche Rechtsarbeit 
sehr anschaulich zum Ausdruck gebracht, was gleichermaßen 
für die staatliche Leitungstätigkeit in den Kombinaten und 
Betrieben gilt: Die Verwirklichung des Arbeitsrechts muß 
alle Seiten der Leitung umfassen, also der Lösung der öko
nomischen, wissenschaftlich-technischen und sozialen Auf
gaben dienen. Dazu gehört, die rechtlichen Instrumentarien 
umfassend zu nutzen, um die Leitungstätigkeit selbst und alle 
Arbeitsabläufe im Betrieb rationell zu organisieren.

Klare Festlegungen in betrieblichen Dokumenten, wie in 
der Arbeitsordnung oder in Funktiionsplänen, und nicht zu
letzt eindeutige Vereinbarungen mit den Werktätigen in den 
Arbeitsverträgen sind elementare Voraussetzungen für Ord
nung im Leitungsgefüge und für die Rechtssicherheit der 
Werktätigen. Ganz entscheidend ist, die Arbeit so zu organi
sieren und die Initativen der Arbeitskollektive so zu lenken 
und zu fördern, daß die Erfüllung der ökonomischen Aufgaben 
stets mit der Durchsetzung von Ordnung, Disziplin und Sicher
heit, besonders mit der Vorbeugung von Unfällen und Hava
rien, verbunden ist. Auf die Verletzung von Arbeitspflichten 
oder die Verursachung von Schäden am sozialistischen Eigen
tum muß mit den im Gesetz vorgesehenen erzieherischen 
Mitteln bzw. materiellen Sanktionen auch und gerade dann 
konsequent reagiert werden, wenn Leiter ihren Pflichten nicht 
nachkommen. In jedem FaU müssen die Ursachen und be
günstigenden Bedingungen aufgedeckt und ausgeräumt wer
den.

Zielgerichtete Rechtsarbeit im Betrieb setzt ihre Planung 
und feste Einordnung in den Leitungsprozeß voraus. Unbe
dingter Bestandteil muß dabei sein, entsprechend der Forde
rung des AGB stets zu gewährleisten, daß alle Leiter und 
leitenden Mitarbeiter über die für ihre Tätigkeit erforder
lichen arbeitsrechtlichen Kenntnisse verfügen. Sie müssen in 
der Lage sein, das Recht in der täglichen Arbeit richtig an
zuwenden und es den Werktätigen zu erläutern.

Die arbeitsrechtliche Qualifizierung ist eine ständige Auf
gabe, weil sich im Prozeß der Rechts Verwirklichung, bei der 
Entscheidung über konkrete Sachverhalte und Streitfälle, im
mer wieder neue, Fragen und Antworten ergeben, weil neue 
Rechtsvorschriften zu erläutern und durchzusetzen sind und 
weil immer wieder neue Kader Leitungsverantwortung über
nehmen.

Die Praxis, nicht zuletzt die Einschätzung der Gewerk
schaften, zeigt, daß nicht alle Leiter auf der Höhe ihrer Ver
antwortung sind und zuweilen meinen, ohne oder sogar ge
gen das Arbeitsgesetzbuch entscheiden zu können. In solchen 
Einzelfällen geht es offensichtlich darum, die politisch-ideolo
gische Einstellung zum Recht zu verändern und die Rechts
erziehung zu verstärken. Gegenwärtig wird vom Staatssekre
tariat für Arbeit und Löhne eine Einschätzung über die ar
beitsrechtliche Qualifizierung der Leiter in Kombinaten und 
Betrieben erarbeitet. Auf dieser Grundlage sollen gemeinsam 
mit dem Bundesvorstand des FDGB die besten Erfahrungen 
bei der Vermittlung arbeitsrechtlicher Kenntnisse verallge
meinert werden.

(Aus dem Diskussionsbeitrag auf der 2. Rechtskonferenz 
des Bundesvorstandes des FDGB am 21. Januar 1988)


